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VW bleibt vorae, 
Diesel weiter Im Vormarsch 
VADUZ - Mehr immatrikulierte Fahrzeuge 
als im Vergleichsmonat des Vorjahres, die 
Marke VW (Bild) bleibt Spitzenreiter und der 
Anteil der mit Diesel-Kraftstoff betriebenen 
Personenwagen steigt weiter an: Dieses Bild 
zeichnet die am Montag vom Amt für Volks
wirtschaft veröffentlichte Motorfahrzeugsta
tistik für Januar 2005. Insgesamt wurden in 
Liechtenstein im ersten Monat des Jahres 185 
neue Fahrzeuge bei der Motorfahrzeugkon
trolle (MFK) immatrikuliert - davon waren 
145 Personenwagen. Zum Vergleich: Im Ja
nuar 2004 lagen die Zahlen bei 176 (Fahrzeu
ge insgesamt) und 140 (Personenwagen). So
mit ergibt sich bei den Fahrzeugen eine Erhö
hung von 5,1 Prozent, bei den Personenwa
gen eine Erhöhung von 3,6 Prozent. 

VW vor Toyota und Mazda 
Bei den PWs war die Marke VW der Kon

kurrenz erneut einige Wagenlängen voraus 
und verzeichnete mit 23 Fahrzeugen am 
meisten Neuzulassungen. Es folgen Toyota 
mit 14 und Mazda mit 13 neu immatrikulier
ten Personenwagen. Offensichtlich zeigen 
immer mehr Autofahrer in Liechtenstein dem 
Benzin die Rücklichter und entscheiden sich 
beim Autokauf für eih Diesel-Modell: Der 
Anteil der mit Diesel-Kraftstoff betriebenen 
Personenwagen betrug im Januar 2005 schon 
37,9 Prozent. 

Statistiken Im Iiitarnet 
Die aktuelle Motorfahrzeugstatistik Januar 

2005 sowie weitere Publikationen, die im 
PDF-Format zum Download zur Verfügung 
stehen, finden Sie auch im Internet unter 
www.avw.llv.li.  (le) 

Strafe für Pietätlosigkeit 
Polizei ermittelt nach Täterschaft: Reiner Sachschaden von rund 1000 Franken 
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Kurze Rückblende: Anlässlich eines 
Rosenkranzes für einen verstorbenen 
Mitbürger in Mauren nutzte eine bis
lang unbekannte Täterschaft die Zeit, 
aus der Totenkapelle die eingelegten 
Trauerkarten und den dafür vorgese
henen Kasten unter Anwendung von 
Gewalt zu entwenden. Die betroffe
nen Angehörigen äusserten sich dazu 
in einem Leserbrief (Volksblatt-
Samstagausgabe): «Wir möchten als 
Angehörige die für Hilfswerke ge
dachten Spenden ersetzen und die 
Bieileidsbezeugungen auch gerne 
verdanken. Da die Karten gestohlen 
sind, sind wir nicht in der Lage, dies 
zu tun. Wir wären sehr froh, wenn 
sich all jene Personen bei uns mel
den, die am letzten Donnerstag, 10. 
Februar tagsüber und bis zum Be
ginn des Rosenkranzes um 19.30 
Uhr eine Trauerkarte eingelegt ha
ben.» Des Weiteren verurteilen die 
Angehörigen die Tat als pietätlos. 

Markus Kaufmann, Pressespre
cher der Landespolizei, erklärte 
gegenüber dem Volksblatt, dass die 
Behörden mit Ermittlungen be
schäftigt seien. Der publizierte 
Zeugenaufruf hätte aber bis anhin 
keine konkreten Hinweise erbracht. 
Weitere Informationen konnte 
Kaufmann aufgrund der laufenden 
Ermittlungen nicht bekannt geben. 
Kaufmann bestätigte aber, dass es 

W e r t  lMmkapt fe  Maaren: H e !  

in der Vergangenheit immer wieder 
vereinzelte Fälle von Diebstahl aus 
kirchlichen Einrichtungen (Opfer
stöcke) sowie Vandalismus gege
ben habe. «Allerdings ist dies kein 
Massenphänomen.» 

Neuer Behälter bentitigt 
Maurens Mesmer, Eduard 

Schreiber, bestätigte auf Volksblatt-
Anfrage, dass das Behältnis mit 
samt Karten - unter Anwendung 
von Gewalt - aus der Totenkapelie 
entfernt wurde. Der Kasten sei mit 
zwei starken Schrauben befestigt 
gewesen. Mit einem entsprechen
den Werkzeug sei dieser allerdings 
herausgestemmt worden. Vom Kas
ten, wie auch von den Tjraiierkarten, 
fehlt jegliche   v Spur. * Schreiber 
schätzte den reinen Sachschaden 
auf rund 1000 Franken, ohne die 
verschwundenen Spenden, die den 
Kondolenzschreiben zugefügt wur
den. 

Vor rund 25 Jahren sei in Mauren 
ein analoger Fall geschehen, er
innert sich Eduard Schreiber. Die 
Täter seien dingfest gemacht wor
den und der - jetzt entwendete -
verankerte Kasten sei die Sicher-

Bewattanwandung 

heitskönsequenz dieses unrühm
lichen Vorfalls gewesen. 

— fliilnilieltl  MMr  MfRSfiMIF 
Manfred Oehri, Gemeindesekretär 

in Mauren, hielt auf Volksblatt-An-
frage fest, dass die Gemeindevorste-
hung die Tat aufs Schärfste verurteile 
und diese als Respektlosigkeit und 
Pietätlosigkeit betrachte. Soeben ha
be man innerhalb der Gemeindevor-
stehung Uber den Fall gesprochen. 
«Vizevorsteherin Doris Wohlwend 
wird am Mittwoch im Gemeinderat 
zur Diskussion stellen, dass die To
tenkapelle mit einer Diebstahlwarn
anlage versehen werde, die optisch in 
das Gesamtgefüge passt», so Oehri. 
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«Mit Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren ist zu bestrafen, wer einen 
Diebstahl begeht in einem der Reli
gionsausübung dienenden Raum 
oder an einer Sache, die dem Got
tesdienst oder der Verehrung durch 
eine im Inland bestehende Kirche 
oder Religionsgesellschaft gewid
met ist», sagt das Strafgesetzbuch. 
Robert Wallner, Leitender Staatsan

walt, bestätigte gegenüber dem 
Völksblatt, dass allenfalls dieser 
qualifizierte Tatbestand des schwe
ren Diebstahls zur Beurteilung der 
Straftat in Frage kommt. Wallner: 
«Diese Qualifikation erfasst den 
Diebstahl e loco sacro, also in ei
nem der Religionsausübung dienen
den Raum oder einer res sacra, also 
einer dem Gottesdienst gewidmeten 
Sache.» Eine Kapelle ist ein loco 
sacro». Allerdings sei möglich, dass 
auch «Diebstahl durch Einbruch 
oder mit Waffen» der erfüllte Tatbe
stand ist. Dies wäre mit Freiheits
strafe von sechs Monaten bis zu 
fUnf Jahren zu bestrafen. Die Anzei
ge sei allerdings noch nicht bei der 
Staatsanwaltschaft eingelangt, er
klärte Röbert Wallner. «Nach Ein-

• l ä^en  derAmeige Wird der zustän
dige Staatsanwalt den Sachverhalt 
beurteilen und gegebenenfalls seine 
Anträge beim Landgericht stellen.» 

Wideigutmachung könnte also al
lenfalls in rechtlicher Hinsicht ge
schehen. Die betroffene Familie wur
de aber gezwungen, trotz Trauer, den 
Gang an die Öffentlichkeit zu su
chen, uirt auf die verlorenen Kondo
lenzkarten aufmerksam zu machen. 
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